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Norm

BebauungsgrundlagenG Slbg 1968 §25 Abs3;

BebauungsgrundlagenG Slbg 1968 §25 Abs8 lita;

B-VG Art119a Abs5;

B-VG Art130 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Berufungsbehörde und die Vorstellungsbehörde führen zu Unrecht den vertraglich vereinbarten Verzicht auf

Einwendungen betre=end eine Verbauung der verfahrensgegenständlichen Liegenschaft an der "nördlichen und

westlichen Grundgrenze", wie er in dem zwischen der Erstmitbeteiligten und den Eltern der Beschwerdeführerin

abgeschlossenen Kaufvertrag über das Baugrundstück enthalten ist, für die Annahme einer unbilligen Härte für die

Erstmitbeteiligte im Sinne des § 25 Abs. 8 lit. a Slbg BebauungsgrundlagenG ins Tre=en. Nach dem ersten und

diesbezüglich bindenden aufhebenden Vorstellungsbescheid stellt die Zustimmung des Nachbarn zur

Abstandsunterschreitung kein Kriterium bei der Ermessensübung gemäß § 25 Abs. 8 Slbg BebauungsgrundlagenG dar.

Es tri=t auch zu, dass die Frage einer allfälligen normativen Bedeutung dieser Vereinbarung allein auf dem

Zivilrechtsweg geklärt werden kann. In diesem Verfahren würde u.a. auch die Frage der Zulässigkeit einer solchen

Vereinbarung zu beantworten sein.
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